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1 Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte 
und umweltbezogenen Pflichten

Wir bei Lidl verstehen die Achtung und Stär-

kung von Menschenrechten und den Schutz 

der Umwelt als grundlegende Verpflichtung 

von Staaten, Wirtschaft und jedem Einzelnen 

gleichermaßen. Wir nehmen unsere Verantwor-

tung zur Einhaltung menschenrechtlicher sowie 

umweltbezogener Sorgfaltspflichten ernst und 

wollen durch gezieltes Engagement Verbesse-

rungen in unseren Lieferketten sowie im eige-

nen Geschäftsbereich angemessen vorantrei-

ben.  

Die Grundlage der menschenrechtlichen und 

umweltbezogenen Sorgfalt bei Lidl bildet un-

ser Bekenntnis zu international anerkannten 

Rahmenwerken, darunter die folgenden: 

• Internationale-Menschenrechtscharta 

• UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und  

Menschenrechte 

• UN-Kinderrechtskonvention 

• UN-Frauenrechtskonvention 

• UN Women’s Empowerment Principles 

• OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen 

• Kernarbeitsnormen der International Labour 

Organization (ILO) 

• ILO General principles and operational 

guidelines for fair recruitment  

and definition of recruitment fees  

and related costs 

• Pariser Klimaschutzabkommen 

• Minamata Übereinkommen 

• Stockholmer Übereinkommen 

• Basler Übereinkommen 

• Die zehn Prinzipien des UN Global Compact 

(UNGC) 

Die Geschäftsführung bekennt sich vor diesem 

Hintergrund im Rahmen der Lidl Menschen-

rechtsstrategie unmissverständlich zur Ach-

tung der Menschenrechte und umweltbezoge-

nen Pflichten. 

Die Geschäftsführung 

 

Stand: Mai 2025 

 

 

 

https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/194402/3828b8c72fa8129171290d21f3de9c37/d0006-kinderkonvention-neu-data.pdf
https://www.amnesty.at/media/2024/frauenrechtskonvention-cedaw.pdf
https://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf/womens_empowerment_principles_ppt_for_29_mar_briefing-without_notes.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/48808708.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/48808708.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/documents/publication/wcms_374809.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/documents/publication/wcms_374809.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/paris_abkommen_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Chemikaliensicherheit/minamata_uebereinkommen_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Gesundheit_Umwelt/stockholmer_uebereinkommen_pop.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/basler_uebereinkommen.pdf
https://www.globalcompact.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Mediathek_Main_Page/Publikationen_PDF_speicher/DIE-ZEHN-PRINZIPIEN-1.pdf
https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/194402/3828b8c72fa8129171290d21f3de9c37/d0006-kinderkonvention-neu-data.pdf
https://www.amnesty.at/media/2024/frauenrechtskonvention-cedaw.pdf
https://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf/womens_empowerment_principles_ppt_for_29_mar_briefing-without_notes.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/48808708.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/48808708.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/documents/publication/wcms_374809.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/documents/publication/wcms_374809.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/paris_abkommen_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Chemikaliensicherheit/minamata_uebereinkommen_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Gesundheit_Umwelt/stockholmer_uebereinkommen_pop.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/basler_uebereinkommen.pdf
https://www.globalcompact.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Mediathek_Main_Page/Publikationen_PDF_speicher/DIE-ZEHN-PRINZIPIEN-1.pdf
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2 Menschenrechts- und umweltbezogene  
Erwartungen 

Auf Basis unseres Bekenntnisses zur Achtung 

der Menschenrechte und Umweltstandards so-

wie den eingangs genannten relevanten inter-

national anerkannten Regelwerken haben wir 

unsere grundlegende Erwartungshaltung an 

unsere Beschäftigten und unsere Geschäfts-

partner formuliert. Unsere „Verhaltensregeln 

Compliance“ bilden den Handlungsrahmen für 

unsere Beschäftigten. Sie leiten sich von unse-

rem Unternehmensgrundsatz „Wir halten uns 

an geltendes Recht und interne Richtlinien“ ab 

und fassen die Rechte und Pflichten unserer 

Beschäftigten zusammen. Für uns ist rechts-

konformes Verhalten selbstverständlich und 

eine der zentralen Voraussetzungen für den 

nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens.  

Unser Ziel, Rechtskonformität in allen Ge-

schäftsprozessen zu gewährleisten, kön-

nen wir nur gemeinsam mit unseren Be-

schäftigten erreichen. Daher enthalten die 

„Verhaltensregeln Compliance“ neben 

Vorgaben zu z.B. Anti-Korruption, Kartell-

recht oder Steuern auch grundlegende 

Handlungsanweisungen zu menschen-

rechtlichen sowie umweltbezoge-

nen Belangen.  

Unsere Erwartung ist es, dass unsere Beschäf-

tigten ihre Rechte und Pflichten nicht nur ken-

nen, sondern sich bei der Ausführung ihrer Tä-

tigkeiten auch entsprechend verhalten. Dies 

unterstützen wir durch ein adäquates Schu-

lungsangebot, das wir jeweils aktuell halten 

und bei Bedarf erweitern. 

Auch gegenüber unseren Geschäftspartnern 

wirken wir auf nachhaltiges und rechtskonfor-

mes Verhalten in der gesamten Lieferkette hin 

und fordern insbesondere die Einhaltung von 

Menschenrechten und Umweltstandards. Der 

Code of Conduct für Geschäftspartner be-

schreibt insoweit unsere grundlegenden Prinzi-

pien für die Zusammenarbeit mit Vertragspart-

nern. Unseren Code of Conduct bringen wir be-

reits seit vielen Jahren in die Verhandlungen 

mit zahlreichen Zulieferern mit dem Ziel ein, 

diese risikobasiert auf die Einhaltung dieser 

Prinzipien und Standards zu verpflichten. 
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3 Beschreibung des Verfahrens zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflichten

Um unserem Anspruch bezüglich Menschen-

rechten und umweltbezogenen Pflichten ge-

recht zu werden und um unsere diesbezügli-

chen Sorgfaltspflichten einzuhalten, haben wir 

ein ganzheitliches Risikomanagementsystem 

eingerichtet, indem wir unser bereits vorhande-

nes Compliance-Management-System (CMS) 

um den Schwerpunkt Lieferketten-Compliance 

erweitert haben. Dadurch sollen in allen maß-

geblichen Geschäftsabläufen angemessene 

Maßnahmen verankert werden. 

3.1 Kultur  

Das Bekenntnis der Geschäftsführung zur Ach-

tung der Menschenrechte und umweltbezoge-

nen Pflichten prägt die grundlegende Kultur für 

den Umgang mit Menschenrechten und um-

weltbezogenen Pflichten in unserem eigenen 

Geschäftsbereich und unserer gesamten Liefer-

kette. Wir übernehmen Verantwortung überall 

dort, wo unser Handeln Auswirkungen auf Men-

schen und Umwelt hat. Verantwortlich zu han-

deln ist unser Weg, unser Qualitätsversprechen 

jeden Tag aufs Neue zu erfüllen und damit un-

ser Unternehmen für die Zukunft sicher aufzu-

stellen. Dieses Bekenntnis bildet somit auch 

den kulturellen Rahmen für unser CMS-Pro-

gramm Lieferkette und die Grundlage für die 

Abgabe dieser Grundsatzerklärung. 

3.2 Ziele 

Unser Ziel ist es, unsere Geschäftstätigkeit im 

Einklang mit der Achtung grundlegender Men-

schenrechte sowie der Umwelt zu gestalten. 

Wir wollen insoweit menschenrechtliche und 

umweltbezogene Risiken vorbeugen oder sie 

minimieren bzw. Verletzungen einer men-

schenrechtsbezogenen oder einer umwelt-

bezogenen Pflicht im Rahmen unserer Möglich-

keiten beenden. 

Die Durchführung von regelmäßigen 

und anlassbezogenen Risikoanalysen stellt für 

uns ein zentrales Element zur Erfüllung unserer 

menschenrechtlichen sowie umweltbezogenen 

Sorgfaltspflichten dar. Wir begreifen die Identi-

fikation und Analyse von menschenrechtlichen 

und umweltbezogenen Risiken als eine konti-

nuierliche Aufgabe und als zentralen Aus-

gangspunkt für die Ausgestaltung unseres risi-

kobasierten Vorgehensmodells. 

3.2.1 Jährliche systematische Risikoanalyse 

Für die Konzeption der jährlichen systemati-

schen Risikoanalyse bilden die Angemessen-

heitskriterien Art und Umfang der Geschäftstä-

tigkeit, Einflussvermögen, Schwere der Verlet-

zung, Eintrittswahrscheinlichkeit sowie Verur-

sachungsbeitrag die Basis. Die Erkenntnisse der 

Risikoanalyse fließen fortlaufend in die Weiter-

entwicklung unseres Risikomanagementsys-

tems ein. 

3.2.1.1 Eigener Geschäftsbereich 

Für die Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbe-

reich haben wir einen umfassenden Ansatz ge-

wählt, der alle internen Bereiche, die damit ver-

bundenen Beschäftigten inklusive deren opera-

tive Tätigkeiten berücksichtigt. Um sicherzu-

stellen, dass alle relevanten Bereiche und Per-

sonengruppen bzw. Rechteinhaber berücksich-

tigt werden, baut die Risikoanalyse auf unserer 

Organisationsstruktur auf.  

Als Ergebnis der Risikoanalyse im eigenen Ge-

schäftsbereich erhalten wir eine Übersicht über 

die potenziell betroffenen Personengruppen 

bzw. Rechteinhaber. Das Analyseergebnis ist 

für uns daher ein wichtiger Indikator, welche 
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Risiken prioritär behandelt werden sollen bzw. 

in welchen Bereichen ein detaillierteres Risi-

koverständnis benötigt wird, um entspre-

chende Präventionsmaßnahmen umzusetzen 

und bei Bedarf auch weiterzuentwickeln. 

3.2.1.2 Unmittelbare Zulieferer 

Bei der Beauftragung von unmittelbaren Zulie-

ferern stellen wir mittels der Risikoanalyse si-

cher, dass unsere Geschäftspartner mit einer 

einheitlichen methodischen Vorgehensweise 

gemäß den gesetzlich geforderten Kriterien be-

wertet werden.  

Abgeleitet aus den Risiken und der Verantwor-

tung erhalten wir für jeden unserer unmittelba-

ren Zulieferer eine sogenannte „Handlungsre-

levanz“. Die Handlungsrelevanz je Zulieferer 

und die aus den Risikoprofilen gewonnenen Er-

kenntnisse bilden für uns die Basis, eine risiko-

basierte Priorisierung unserer unmittelbaren 

Zulieferer durchzuführen und zielgerichtete 

Präventionsmaßnahmen umzusetzen oder wei-

terzuentwickeln. 

3.2.2 Prioritäre menschenrechtliche und 
umweltbezogene Risiken 

Um sicherzugehen, dass wir die wesentlichen 

menschenrechtlichen sowie umweltbezogenen 

Risiken im eigenen Geschäftsbereich sowie bei 

unseren unmittelbaren Zulieferern angemessen 

adressieren, nehmen wir gemäß den zu berück-

sichtigenden Kriterien eine Gewichtung sowie 

Priorisierung der analysierten Risiken vor. 

Es konnte keine akute Risikosituation im eige-

nen Geschäftsbereich und bei den unmittelba-

ren Zulieferern festgestellt werden, sodass kein 

Anlass für eine Priorisierung nach § 5 Abs. 2 

LkSG bestand. 

 

Die Ergebnisse der Risikoanalysen fließen 

fortlaufend in unsere unternehmerischen 

Entscheidungsprozesse in Bezug auf Zu-

liefererauswahl und -management ein 

und bilden eine Grundlage für die Ablei-

tung bzw. Weiterentwicklung von Präven-

tions- und Abhilfemaßnahmen. 

3.3 Maßnahmen 

3.3.1 Präventionsmaßnahmen 

Stellen wir im Rahmen unserer Risikoanalysen 

Risiken fest, ergreifen wir angemessene Prä-

ventionsmaßnahmen, die wir im eigenen Ge-

schäftsbereich bzw. gegenüber unmittelbaren 

Zulieferern verankern. Diese müssen so ge-

wählt sein, dass sie potenzielle negative Aus-

wirkungen auf Menschenrechte und Umwelt 

angemessen adressieren und so zu ihrer Ver-

meidung bzw. Verminderung beitragen. 

3.3.1.1 Eigener Geschäftsbereich 

Zur Umsetzung dieser Grundsatzerklärung in 

den relevanten Geschäftsabläufen in unserem 

eigenen Geschäftsbereich haben wir verschie-

dene interne und externe Verhaltensvorschrif-

ten und Richtlinien entwickelt und implemen-

tiert. 
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Mit unseren Verhaltensregeln Compliance defi-

nieren wir für unsere Beschäftigten nicht nur 

Rechte, sondern auch Pflichten in Bezug auf 

menschrechtliche sowie umweltbezogene The-

men.  

Die Basis für unser Arbeitssicherheitsmanage-

ment gegenüber unseren Beschäftigten und 

Zulieferern bilden unsere umfangreichen Min-

deststandards, die fortwährend weiterentwi-

ckelt werden. Dadurch ist gewährleistet, dass 

Arbeitsmittel oder Arbeitsprozesse im Hinblick 

auf ihre Gefährdungen bewertet und so opti-

miert werden, dass Risiken entweder konse-

quent eliminiert oder minimiert werden. Das 

Monitoring unserer Sicherheitsperformance 

bildet einen weiteren Baustein zur Steuerung 

unseres Arbeitssicherheitsmanagementsys-

tems. Derzeit wird eine eigens von Lidl entwi-

ckelte Arbeitssicherheitsmanagementsoftware 

(Plat-form for Organizational Safety & Health – 

POSH) zur Digitalisierung der Kernaufgaben 

aus dem Bereich Arbeitssicherheit ausgerollt. 

Hierin werden sämtliche Prozesse, angefangen 

mit der Unfallmeldung und -analyse über die 

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen bis 

hin zu Audits, abgebildet. Über die Software 

können ebenso datenbasierte Maßnahmen ent-

wickelt und deren Erfolg bewertet werden. 

Im Rahmen unseres CMS-Schwerpunkts HR 

Compliance haben wir weitere Präventions-

maßnahmen im eigenen Geschäftsbereich im-

plementiert. Zur Vermeidung von Arbeitszeit-

verstößen und der damit verbundenen Risiken 

sorgen wir für die Vermittlung der relevanten 

Arbeitszeitregelungen an unsere Belegschaft 

und Führungskräfte, die mit Hilfe gezielter Mo-

nitorings Arbeitszeiten nachhalten und bei Be-

darf reagieren. 

Regelmäßige Schulungen und unsere Unter-

nehmenswerte sensibilisieren unsere Mitarbei-

ter hinsichtlich eines von gegenseitigem Res-

pekt, Vertrauen und Verbundenheit geprägten 

Miteinanders ohne Diskriminierung. Darüber 

hinaus sorgen wir durch ein standardisiertes 

Vergütungsmanagement für ein transparentes 

und gleichbehandelndes Vergütungssystem 

und stellen dadurch sicher, dass unsere Beleg-

schaft mit einem angemessenen Lohn vergütet 

wird, und zwar unabhängig vom Geschlecht. 

Weiter haben wir ein Antidiskriminierungsleit-

bild entwickelt und im Unternehmen imple-

mentiert. Das Leitbild wird im nächsten Schritt 

durch eine Richtlinie zu Gleichbehandlung und 

Gewaltfreiheit im Arbeitsumfeld konkretisiert. 

Wir beabsichtigen die Einhaltung der in dieser 

Grundsatzerklärung enthaltenen Menschen-

rechtstrategie in unserem eigenen Geschäfts-

bereich durch risikoba-

sierte Kontrollmaßnah-

men regelmäßig zu 

überprüfen. Dadurch 

wollen wir sicherstel-

len, dass unsere Men-

schenrechtsstrategie in 

die alltäglichen Unter-

nehmensabläufe integriert ist und unsere Er-

wartungen umgesetzt werden. 

3.3.1.2 Unmittelbare Zulieferer 

Bei der Beauftragung von unmittelbaren Zulie-

ferern ergreifen wir angemessene Präventions-

maßnahmen. Wir berücksichtigen unsere men-

schenrechtsbezogenen und umweltbezogenen 

Erwartungen bereits bei der Auswahl von Zulie-

ferern, indem wir beispielsweise unsere beste-

hende Geschäftspartner-Compliance-Prüfung 

um menschenrechts- und umweltbezogene Kri-

terien erweitert haben. Bei Neuaufnahme einer 

Geschäftsbeziehung bzw. wesentlicher Auswei-

tung einer bestehenden Geschäftsbeziehung 

zu einem Zulieferer muss in der Regel eine risi-

koorientierte Geschäftspartnerprüfung gemäß 

den internen Regelungen durchgeführt wer-

den. Abhängig vom Ergebnis der Risikoein-

schätzung können verschiedene Maßnahmen 

zur Kontrolle und Steuerung der Risiken 

Wir achten darauf, 

dass Umweltbeein-

trächtigungen 

durch unsere  

Geschäftstätigkeit 

vermieden werden. 
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abgeleitet werden. Damit prüfen wir zahlreiche 

Zulieferer nicht nur im Rahmen der jährlichen 

Risikoanalyse, sondern bereits vor Vertragsab-

schluss. 

Im Rahmen des Vertragsabschlusses streben 

wir risikobasiert an, dass uns von unseren un-

mittelbaren Zulieferern die Einhaltung unserer 

menschenrechtsbezogenen und umweltbezo-

genen Erwartungen und die Adressierung die-

ser in der Lieferkette vertraglich zugesichert 

wird (z.B. Code of Conduct). 

Ergänzend zum Code of Conduct unterstützen 

wir auch unsere Geschäftspartner dabei, Risi-

ken in ihrem Geschäftsbereich und ihrer Liefer-

kette zu minimieren oder vorzubeugen. Eine 

wesentliche Maßnahme hierbei ist die Bereit-

stellung unserer Geschäftspartner-Schulung. 

Diese Schulung vermittelt Kenntnisse zu den 

Zielen, Pflichten und Verantwortlichkeiten des 

LkSG sowie unsere menschenrechts- und um-

weltbezogenen Erwartungen an unsere Ge-

schäftspartner. 

Zur Überprüfung der Einhaltung unserer men-

schenrechtsbezogenen und umweltbezogenen 

Erwartungen vereinbaren wir risikoorientiert 

unterschiedliche Kontrollmechanismen. 

3.3.2 Sorgfaltspflichten bezüglich mittelba-
rer Zulieferer 

Wir haben bereits auf unterschiedlichen Ebe-

nen Maßnahmen etabliert, um die Umsetzung 

von Sorgfaltspflichten in Bezug auf Risiken bei 

mittelbaren Zulieferern zu gewährleisten. Zu-

nächst ermöglicht unser Beschwerdeverfahren 

auch Hinweise auf Verletzungen bei mittelba-

ren Zulieferern. Bei tatsächlichen Anhaltspunk-

ten für Verletzungen prüfen wir den Sachver-

halt und leiten entsprechende Maßnahmen ab. 

Wir wirken auch darauf hin, unsere unmittelba-

ren Zulieferer risikobasiert zu verpflichten, die 

Regelungen unseres Code of Conduct für Ge-

schäftspartner entlang der Lieferkette ange-

messen zu adressieren und gegenüber ihren 

eigenen Vertragspartnern durch geeignete ver-

tragliche Regelungen durchzusetzen. 

Lidl ist bemüht, die Transparenz in der tie-

feren Lieferkette stetig zu erhöhen. 

3.3.3 Abhilfemaßnahmen 

Kommt es trotz der sorgfältig ausgewählten 

Präventionsmaßnahmen zur Verletzung einer 

menschenrechtlichen oder umweltbezogenen 

Pflicht im eigenen Geschäftsbereich oder bei 

einem unmittelbaren oder mittelbaren Zuliefe-

rer und erhalten wir davon Kenntnis, ergreifen 

wir unverzüglich angemessene Abhilfemaßnah-

men. Soweit erforderlich, erwägen wir auch ein 

temporäres Aussetzen und als letzte Option 

den Abbruch der Geschäftsbeziehung. 

3.3.4 Beschwerdeverfahren 

Die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens, 

welches auch die Meldung von menschen-

rechtlichen und umweltbezogenen Risiken so-

wie Verletzungen menschenrechtsbezogener 

oder umweltbezogener Pflichten ermöglicht, ist 

ein weiterer wichtiger Baustein zur Erfüllung 

unserer Sorgfaltspflichten.  

Das Beschwerdeverfahren haben wir durch Er-

gänzung unseres bereits vorhandenen Compli-

ance-Hinweisgebersystems abgebildet. Unser 

Hinweisgebersystem bietet verschiedene intern 

und extern erreichbaren Kanäle, über die Hin-

weise auch anonym abgegeben werden kön-

nen. Das Online-Meldesystem „BKMS“ ist be-

reits in 50 Sprachen verfügbar. Die Hinweisge-

berkanäle werden auf geeignete Weise, z.B. in 

Schulungen oder extern bekanntgemacht. 

Um die möglichst barrierefreie Auffindbarkeit 

des Hinweisgebersystems sicherzustellen, be-

findet sich auf den jeweiligen Startseiten be-

reits auf der ersten Ebene in der Fußzeile ein 

Link mit dem Stichwort „Compliance | Hinweis-

gebersystem“, über den die jeweiligen Compli-

https://unternehmen.lidl.de/ueber-lidl/compliance
https://unternehmen.lidl.de/ueber-lidl/compliance
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ance-Seiten und das Hinweisgebersystem er-

reicht werden können. 

Um die notwendige Transparenz über den Ab-

lauf der Hinweisbearbeitung bei Lidl zu schaf-

fen, haben wir eine Verfahrensordnung auf der 

Lidl Webseite. In dieser Verfahrensordnung fin-

den sich Regelungen zum Anwendungsbereich, 

Verhaltensgrundsätze für an der Hinweisbear-

beitung mitwirkende Kollegen sowie Regelun-

gen zum Verfahrensablauf und zum Hinweisge-

berschutz. 

Im Rahmen der Verfahrensbeschreibung wer-

den die Themen Hin0weisabgabe (Hinweisge-

berkanäle, anonyme Hinweisabgabe, Interes-

senkonflikt bzw. Fehlverhalten Bereich Compli-

ance, Sprache und Kosten), Zuständigkeit, Ein-

gangsbestätigung, Eingangsprüfung, Untersu-

chung, Maßnahmen und Abschluss beschrie-

ben. 

Zukünftig soll der systematische Umgang mit 

Beschwerden dazu genutzt werden, unseren ri-

sikobasierten Ansatz zur Einhaltung menschen-

rechtlicher sowie umweltbezogener Sorgfalts-

pflichten weiter zu verbessern. 

3.4 Organisation 

Durch eine klare Festlegung der Zuständigkei-

ten sowie der Bereitstellung der technischen 

und finanziellen Ressourcen stellen wir die or-

ganisatorischen Voraussetzungen für die Erfül-

lung der menschenrechtlichen und umweltbe-

zogenen Sorgfaltspflichten bei Lidl sicher.  

Das ermöglicht uns, unser Risikomanagement 

in Form des CMS-Programms Lieferkette in al-

len maßgeblichen Geschäftsprozessen zu ver-

ankern. 

3.5 Kommunikation/Dokumen-
tations- und Berichtspflich-
ten 

Unsere menschenrechts- und umweltbezogene 

Erwartungshaltung sowie die diesbezüglich re-

levanten Sorgfaltspflichten, Regelungen und 

Prozesse kommunizieren wir an unsere Beleg-

schaft bedarfsgerecht, insbesondere in Schu-

lungen und weiteren Sensibilisierungen. Alle 

wesentlichen Ergebnisse und Aktivitäten im 

Rahmen der Erfüllung der relevanten Sorgfalts-

pflichten werden unternehmensintern fortlau-

fend dokumentiert und unter Berücksichtigung 

der Dokumentationsfrist aufbewahrt. 

Die Geschäftsführung wird mindestens jährlich, 

sowie anlassbezogen über den Status des Risi-

komanagements und über wesentliche Vorfälle 

informiert. Zusätzlich werden wir im Rahmen 

der gesetzlichen Vorgaben über unsere Aktivi-

täten berichten. 

3.6 Überwachung/Verbesserung  

Um unser CMS kontinuierlich zu über-

wachen und zu verbessern, werden wir auch die 

Angemessenheit und Wirksamkeit unserer im 

Rahmen des CMS-Schwerpunkts Lieferketten-

Compliance abgeleiteten Maßnahmen mindes-

tens einmal jährlich und anlassbezogen über-

prüfen sowie bei Bedarf anpassen und ergän-

zen. Dabei lassen wir unter anderem Erkennt-

nisse aus Präventions- und Abhilfemaßnahmen 

sowie unserem Beschwerdeverfahren einflie-

ßen. 
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